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Vorbemerkung 

I n der verfassungsrechtlichen  Literatur nimmt die Diskussion über 
die Stellung der politischen Parteien — ganz im Gegensatz zu den ver-
fassungsrechtlichen Erörterungen in der Weimarer Republik1 — einen 
außergewöhnlich breiten Raum ein. Rechnet man die einschlägigen 
Grundsatzentscheidungen der Rechtsprechung und die teils politolo-
gisch, teils verfassungsrechtlich  geprägten Veröffentlichungen  zusam-
men, so dürfte die zu diesem Problemkreis verfaßte Literatur inzwi-
schen fast ebenso umfangreich geworden sein wie die Erörterungen und 
Kommentare über den Grundrechtsteil des GG2. 

Dies ist keineswegs verwunderlich, wenn man sich vor Augen hält, i n 
welch starkem Maße die Parteien die politische Wirkl ichkeit prägen. Es 
führt  kein Weg an der Tatsache vorbei, daß sich eine Regierung in der 
modernen Demokratie de facto immer nur so lange halten kann, als 
sie von den jeweils stärksten Parteien gestützt wird, und daß alle we-
sentlichen Entscheidungen bereits parteipolitisch vorprogrammiert  sind. 
Die klassisch-liberale Version des Parlamentarismus, wonach das Volk 
durch unabhängige, nur ihrem Gewissen unterworfene  Abgeordnete 
repräsentiert werden soll, muß heute als weitgehend illusionär be-
zeichnet werden3. Es kann mi t Fug behauptet werden, daß die Weima-
rer Republik nicht zuletzt an ihrer auf jener illusionären Einstellung 
beruhenden Abneigung gegen die Institutionalisierung und rechtliche 
Erfassung der Parteien gescheitert ist4. Es ist daher nur zu begrüßen, 
daß der mi t der Existenz des ursprünglich rein politisch-soziologischen 
Phänomens „politische Partei" verbundenen Problematik in der ver-
fassungsrechtlichen Diskussion ein derart breiter Raum gewidmet wird. 

Jedoch ist — wie bei jedem rechtlichen Problem — auch hinsichtlich 
der Diskussion über die verfassungsrechtliche  Stellung der Parteien ab 

1 I n der verfassungsrechtlichen  L i teratur des frühen 20. Jahrhunderts und 
auch der Weimarer Republ ik wurden die Parteien nur selten und häufig i m 
negativen Sinne erwähnt (vgl. dazu Leibholz  DVB1. 50, 196). Symptomatisch 
für die i m Grunde ablehnende Hal tung der damaligen L i teratur gegenüber 
den Parteien etwa Triepel „Partei und Verfassungsstaat" (1928) S. 30. 

2 Es würde zu wei t führen, hier eine Zusammenstellung auch nur der we-
sentlichsten Ausführungen zu geben. Zur I l lustrat ion sei daher nur auf die 
umfangreichen Quellenangaben i n den Kommentaren von Maunz/Dürigl 
Herzog  und Mangoldt / K le in verwiesen. 

5 Vgl. u. a. Leibholz  DVB1. 50,195. 
4 So sinngemäß Leibholz  ebd. (S. 196). 
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einem gewissen Zeitpunkt ein „Sättigungswert" erreicht, jenseits des-
sen sich jeder Beitrag entweder in der Wiederholung bereits bekannter 
Thesen erschöpft  oder Gefahr läuft, in das Gebiet der rechtlich nicht 
mehr abzusichernden Spekulation abzugleiten. Daher ist die Frage 
durchaus berechtigt, ob die Problematik, die aus der Verfassungswi-
drigerklärung einer Partei folgt, ergiebig genug sei, ihr längere recht-
liche Ausführungen zu widmen. 

Diese Frage ist zu bejahen, wei l m. E. auf diesem Gebiet eine echte 
Lücke besteht, die es im Interesse einer besseren Durchsetzung und 
einer stärkeren Verankerung der freiheitlich-demokratischen  Grund-
ordnung im Bewußtsein der Öffentlichkeit  zu schließen gilt. Allerdings 
handelt es sich weniger um eine Fortschreibung der Verfassungsdogma-
t ik als vielmehr um die Frage, ob die durch das Grundgesetz verkör-
perte freiheitlich-demokratische  Grundordnung mi t der politischen 
Wirkl ichkeit soweit in Einklang steht, daß eine Auslegung zulässig ist, 
die sich nicht nur an positivrechtlichen Kri ter ien orientiert, sondern die 
politischen Folgen einer Handlung mi t einbezieht. Verfolgt man die 
Vorgeschichte des KPD-Prozesses, so w i rd man immer wieder auf die 
vielen Stimmen zurückkommen, die der damaligen Bundesregierung 
vorgeworfen  haben, sie habe sich aus einseitigen politischen Erwägun-
gen heraus unter Ausnutzung der durch die damalige weltpolitische 
Lage bedingten Kommunistenangst auf einen rein formal juristischen 
Standpunkt gestellt und die negativen Folgen eines etwaigen KPD-
Verbots bewußt ignoriert. Dieser Vorwurf wurde keineswegs nur von 
kommunistischer Seite erhoben. Erinnert sei nur an den berühmt ge-
wordenen Ausspruch eines der Sympathie mit dem Kommunismus 
gewiß nicht verdächtigen Verfassungsexperten,  des ehemaligen SPD-
Abgeordneten Adolf Arndt, wonach die Einleitung des Verfahrens 
gegen die KPD rechtlich zwar unanfechtbar,  politisch gesehen jedoch 
eine „Eselei mi t ganz langen Ohren" gewesen sei5. Die Befürchtung der 
Gegner des Verfahrens  ging — kurz gesagt — dahin, daß der KPD-
Prozeß zum Anlaß genommen werden könnte, alle diejenigen Kräfte 
zu diskreditieren, die der sich neu etablierenden bürgerlich-liberalen 
Gesellschaftsordnung kritisch bis ablehnend gegenüberstanden6. Es 
muß dem „System" zugutegehalten werden, daß es nicht soweit gekom-
men ist. Einigen gefährlichen Ansätzen einer solchen Haltung, die sich 
in verschiedenen, in ihrer Begründung fragwürdigen  Urteilen des BGH 
zeigten7, wurde durch die Entscheidung des BVerfG über die Verfas-

6 So u. a. i n einer Sendung der ARD i m August 1965 (zitiert nach Schuster 
ZfP 68, 420). 

6 Vgl. etwa den Ar t i ke l von Ernst Müller-Meiningen  j r . „Vor Hexenjagd 
w i r d gewarnt" in : Süddeutsche Zeitung vom 1. 8.1956. 

7 Ibs. BGHSt. 15,167 (177), aber auch schon BGHSt. 9,101. 
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sungswidrigkeit des § 90 a a. F. StGB ein Riegel vorgeschoben8. I m 
allgemeinen jedoch kehrte nach der Entscheidung des BVerfG über die 
Verfassungswidrigkeit  der KPD Ruhe an der „radikalen Front" ein. 
M i t Recht kann behauptet werden, daß Anfang der 60er Jahre der 
organisierte Radikalismus politisch „ tot" war 9 . Dies beruhte in erster 
Linie darauf, daß in der Zwischenzeit der vielzitierte „demokratische 
Selbstreinigungsprozeß" eingesetzt hatte. Es gelang den großen gesell-
schaftlichen Gruppen und den Parteien, die in ihnen noch vorhandenen 
radikalen Kräfte zu eliminieren und zu isolieren10. Hinzu kam die Tat-
sache, daß die gezwungenermaßen in der Il legalität operierende KPD 
zu schwach war, einen Zentralisationspunkt für radikale Strömungen 
zu bilden. Jener letztere Umstand ist überbewertet worden. So sah 
sich etwa Seifert,  einer der profiliertesten  Experten auf dem Gebiet 
des organisierten politischen Radikalismus, zu dem Schluß veranlaßt, 
durch die beiden Verbotsverfahren  gegen SRP und KPD werde der 
Radikalismus in starkem Banne gehalten11. Daß diese Bemerkung nicht 
nur juristisch anfechtbar,  sondern auch realitätsfremd war, sollte sich 
spätestens im Jahre 1967 zeigen, als plötzlich der längst ausgemerzt 
geglaubte Radikalismus wieder aufbrach und sich in den Akt iv i täten 
der APO entlud. Nicht zu Unrecht wurde diese Erscheinung mit darauf 
zurückgeführt, daß eine wirksame, wei l zahlenmäßig starke parlamen-
tarische Opposition in der Bundesrepublik zu diesem Zeitpunkt gänz-
lich fehlte 12. Es war daher nur folgerichtig,  wenn der Gedanke einer 
Wiederzulassung der verbotenen, aber in ihren Akt iv i täten vergleichs-
weise harmlosen „guten, alten KPD" venti l iert wurde 13 . In dieser Si-
tuation entstand der Gedanke, dem Problem der Behandlung einer 
verfassungswidrigen  Partei eine längere Abhandlung zu widmen. 

Der Einwand, daß diese Problematik auf Grund der Etablierung 
und Tolerierung der DKP überholt sei, ist nicht überzeugend. DKP und 
KPD mögen zwar ihrer politischen Zielsetzung und Gesamttendenz 

8 BVerfGE 12, 396 ff. 
9 So Seifert  DÖV 61, 82 ff.  Seifert  i r r t aber, wenn er dies auf die Auswi r -

kungen der Verbotsurteile zurückführt,  siehe dazu vor allem die Ausführun-
gen i m 6. Kapitel . 

1 0 Vgl. etwa den Ausschluß der Agartz-Gleisberg Gruppe und die am 
20.7.1960 erfolgte Trennung der SPD vom SDS. Diese Gruppen spielten i n 
der Folgezeit ebensowenig eine Rolle wie die D F U oder die zwar immer w ie-
der auftretenden, von ihrer zahlenmäßigen Stärke und ihrer politischen 
Wirksamkeit her aber gänzlich unbedeutenden, kommunistischen Wähler-
vereinigungen. 

1 1 I n : DÖV 61, 82. 
1 2 Bekanntl ich verfügte zur Zeit der großen Koal i t ion die al lein in Oppo-

sit ion stehende F.D.P. nicht einmal über die Sperrminorität von Vs der A b -
geordneten des Bundestags. 

1 3 Vgl. Schuster  ZfP 68, 420, Müller-Meiningen  j r . „Die liebe, gute, alte 
K P D " in : Süddeutsche Zeitung vom 16.11.1967, S. 4. 
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